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NACHLASS  

NACHKAUF VON VERMINDERTEN ANWARTSCHAFTEN  
(§§ 28 Abs. 6 bzw. 29 Abs. 5 der Satzung) 

 
An die 

Ärztekammer Salzburg 

Wohlfahrtsfonds 

Faberstraße 10 

5020 Salzburg 

 

Sie können den Antrag gerne auch eingescannt via Email (wff@aeksbg.at) übermitteln 

 

 

Antragssteller/in  

 
Titel und Nachname  

Vorname  

Straße   

PLZ und Ort  

Sozialversicherungsnummer 

bzw. Geburtsdatum 

 

Telefonnummer  

Email  

 

Antrag aufgrund folgender berücksichtigungswürdigender Umstände: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich werde jede diesbezügliche Veränderung dem Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Salzburg 

unverzüglich mitteilen. Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.  

 

 

 

 

________________________________   ___________________________________ 

Ort und Datum      Unterschrift des Antragsstellers  
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Relevante Satzungsbestimmungen 
 
§ 22 Nachlass, Ermäßigung der Fondsbeiträge 
 

§ 22 Abs. 4 der Satzung des Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer Salzburg sieht vor, dass der Verwaltungsausschuss bei Vorliegen 
sonstiger berücksichtigungswürdiger Umstände über Antrag des Kammerangehörigen (Fondsteilnehmers) den Fondsbeitrag 
ermäßigen oder (in Härtefällen) zur Gänze erlassen kann. Solche berücksichtigungswürdigen Umstände liegen insb. dann vor, 
wenn 
 

1. der Fondsteilnehmer aufgrund außerhalb seiner Einflusssphäre liegender, außergewöhnlicher Ereignisse an der 
Ausübung der ärztlichen Tätigkeit gehindert wird, was einen Einkommensverlust zur Folge hat und die 
Vorschreibung des vollen Fondsbeitrags unbillig bzw. unzumutbar wäre (z.B. aufgrund eines Naturereignisses oder 
einer langwierigen Erkrankung); 

2. die Vorschreibung der vollen Fondsbeiträge aus sonstigen wirtschaftlichen Gründen unbillig bzw. dem 
Fondsteilnehmer unzumutbar ist; 

3. der Fondsteilnehmer besonders hohen finanziellen Belastungen im Zusammenhang mit seiner ärztlichen Tätigkeit 
ausgesetzt ist, z.B. im ersten Jahr der Praxiseröffnung; 

4. die Beiträge zur Sonderklasseversicherung betreffend, der Fondsteilnehmer nachweislich bereits über eine 
bestehende Versicherung in diesem Umfang verfügt. 

 
Die Entscheidung über den Nachlass (in Härtefällen) oder die Höhe der Ermäßigung hat der Verwaltungsausschuss nach 
Billigkeitserwägungen (Ermessensentscheidung) unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Fondsteilnehmers in Zusammenhang mit der Art seiner Berufsausübung und der Möglichkeit zu einer standesgemäßen 
Lebensführung zu treffen. 
 
§ 28 Umlageverfahren: Grundleistung 

 
(5) Anwartschaften werden wie folgt erworben:  

Für jedes Beitragsjahr, für das der volle Richtbeitrag gem. § 3 der BO geleistet wird, wird eine Anwartschaft auf 3 % der 
Grundleistung gemäß § 28 Abs. 2 erworben. Erreichen im Einzelfall die Fondsbeiträge, aus welchem Grund immer, nicht 
den Richtbeitrag, wird die Anwartschaft für das betreffende Jahr in dem der geringeren Beitragsleistung entsprechenden 
Verhältnis vermindert erworben. Überschreiten die gezahlten Fondsbeiträge den Richtbeitrag, wird der überzahlte Betrag 
als Guthaben entweder mit künftigen Beitragsforderungen des Fonds gegenüber dem Fondsmitglied verrechnet oder über 
Verlangen des Fondsmitgliedes zurückgezahlt. Die Anwartschaft wird mindestens auf 3 Nachkommastellen ermittelt. 
 

(6) Fondsmitglieder, die ihren ärztlichen Beruf im Bundesland Salzburg ausüben, sind spätestens mit Vollendung ihres 50. 
Lebensjahres verpflichtet, jene Anwartschaften nachzukaufen, die sie für Zeiten der ärztlichen Tätigkeit im Bundesland 
Salzburg bis zum 50. Lebensjahr nicht erworben hatten. Pro Kalenderjahr werden die Fehlbeträge zum jeweiligen 
Richtbeitrag gem. BO § 3 in Anwartschaften umgerechnet. Maßgeblich ist der Richtbeitrag des Kalenderjahres der 
Entrichtung, höchstens jedoch der Richtbeitrag des Kalenderjahres, in dem das 50. Lebensjahr vollendet wird. Der so 
ermittelte Nachzahlungsbetrag ist zur Gänze oder bei Nachzahlung nach Vollendung des 50. Lebensjahres über Ansuchen 
des Fondsteilnehmers in Raten (§ 21 der Satzung in Verbindung mit § 13 der Beitragsordnung) zu entrichten. Die durch die 
Nachzahlung erworbenen Anwartschaftsprozentpunkte werden den bereits vorhandenen Anwartschaftsprozentpunkten 
hinzugerechnet. 

 
§ 29 Kapitaldeckungsverfahren: Zusatzleistung 

 
(1) Die Leistungen aus dem Kapitaldeckungsverfahren sind 

 
1. Zusatzleistung (§ 5 BO); 
2. Zusatz-Ergänzungsleistung (§ 5a BO); 
3. Zusatzleistung Beitrag II (§ 5b BO). 

 
 

(5) Fondsmitglieder, die ihren ärztlichen Beruf im Bundesland Salzburg ausüben, sind spätestens mit Vollendung ihres 50. 
Lebensjahres verpflichtet, jene Anwartschaften nachzukaufen, die sie für Zeiten der ärztlichen Tätigkeit im Bundesland 
Salzburg bis zum 50. Lebensjahr nicht erworben hatten. Pro Kalenderjahr werden die Fehlbeträge der Zusatz-
Ergänzungsleistung gem. Abs. 1 Z. 2 zum jeweiligen Richtbeitrag gem. BO § 3 in fiktive Anwartschaften umgerechnet. 
Maßgeblich ist der Richtbeitrag des Kalenderjahres der Entrichtung, höchstens jedoch der Richtbeitrag des 
Kalenderjahres, in dem das 50. Lebensjahr vollendet wird. Der so ermittelte Nachzahlungsbetrag ist zur Gänze oder bei 
Nachzahlung nach Vollendung des 50. Lebensjahres über Ansuchen des Fondsteilnehmers in Raten (§ 21 der Satzung in 
Verbindung mit § 13 der Beitragsordnung) zu entrichten. Die durch die Nachzahlung erworbenen fiktiven 
Anwartschaftsprozentpunkte werden den bereits vorhandenen fiktiven Anwartschaftsprozentpunkten hinzugerechnet. 
Die durch die Nachzahlung erworbenen Beiträge werden den Kapitalkonten zugebucht. Ein Nachkauf für die 
Beitragsbestandteile Zusatzleistung (§ 5 BO) und Zusatzleistung Beitrag II (§ 5b BO) ist nicht vorgesehen. 
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